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'1'~'Il Stadt Chur

Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Entwicklung des
Stadtgebietes Chur Nordost / Waidhaus; Antrag um Fristverlängerung

An der Gemeinderatssitzung vom 21. November 2019 reichten Stefan Grass und Mitunterzeich-
nende die Interpellation betreffend Entwicklung des Stadtgebietes Chur Nordost / Waidhaus ein.

Art. 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat legt fest, dass wenn der Stadtrat eine
der Fristen gemäss Art. 60 aus wichtigen Gründen nicht einhalten kann, der Gemeinderat die Frist
angemessen erstrecken kann.

Aufgrund von personellen Engpässen kann der Bericht nicht fristgerecht erarbeitet werden.

Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Frist zur Einreichung einer Antwort zur Interpellati-
on betreffend Entwicklung des Stadtgebietes Chur Nordost / Waidhaus bis zur Gemeinde-
ratssitzung vom 16 April 2020 zu erstrecken.

2. Mitteilung an

Gemeinderat
Departement Bau Planung Umwelt (BPUS)
Hochbaudienste (HBDL)
Stadtentwicklung (SENTA)
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